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[1655 ? ] A
KATALOG VON KLAGEN DER NEUGLAEUBIGEN IN VERSCHIEDENEN GEMEINEN

HERRSCHAFTEN

EA VI 1 , 1253 Art . 238

[1 . ] "Zuo Altstetten im Reintahl , müessent die Evangelischen mit grosser be¬
schwährt der gemeinen genossammen Embteren , Auch werdent von Jhnen min¬

der alss von der Andern [=der kath . ] Religion in Gericht undt Räht Er¬

wählet , umb dessen Verbesserung man schon villmählen Jnständig Angehal¬

ten , Auch dar Zue guete Vertröstung empfangen im Werckh aber ist bishero

nichts erfolget , gleichwollen under beiden religionen Zue Diessenhoffen

[im Aemterbrief ] von A. ° 1602 ^ billich erachtet , und - auch geordnet wor¬

den , Wievil von beiden Religionen in Räht und Gericht befürderet , Auch

wie die Aembter besetzt werden sollent ; ein gleiche Ordtnung ist auch

vermitlet worden under beiden religionen in Lobl . Ohrt Glarus selbs
__ 2 __ _ _ __

[ - Glarner Landesvertrag von 1638 - ] ■, undt Andern Öhrten mehr.

[2 . ] Eben ein gleiche Beschwährt häbent auch Andere Evangl . Gemeindten im
3

Reintahl , Sonderlich aber die Evangel . im Tannegger Ambt im Turgeüw,

welche disser Zeit kein einige Richter stel bedienent Auch Zue Kirchen-
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pflegereyen nit mehr wollent Zuegelassen werden , Zuewider den alten Ab¬
seheiden , deren demüetigste pit ist , Auch ein genauste Zahl der Evange¬
lischen in den Gerichten so von 12 Richtern besetzt ist , Zue verordnen,
undt dass man aller Ohrten auch Evangel . Kilchenpfleger bewilligen wolte,
den Abscheiden undt herkhommen gemäss.

[3 . J Jnssgemein dan beschwährendt sich die Evangelischen im Reinthal der ver¬
ächtlichen Betitlung der Evangelischen mit dem Wort Neüwgläubig , in dem

4Ober Reintählischen Mandat [von 16427] , undt sonsten Jtem der Antreüwten

Abstraffung wegen, nit huetabziehung bey dem glocken Clang ^, wegen ver-
sperung dess gelüte am Carfritag , auch sonsten ; wegen Anmuetung dess Wei-
bertauffs , wegen Verweigerung ihre ungetauffte Kinder auff dem Kirchhoff
Zuevergraben *; dass die Cath . im Reintahl der Evangel . Feyer : und hoche
festäg nit auch feyrent , undt in vill weiss undt weg ein grosser eyffer,
undt Partilikheit gegen den Evang. erzeigt wirdt . Alles Sachen denen

ß
durch die Badische undt Frauwenfeldische Abscheidt [vom 12. Novembery
bzw. vom 9. Dezember ] 1651 gnuegsam remediert were , dan Sy der Evang.
Religions freyheit gantzlich Zuewider , Wan man ess nur dabey bleiben,
undt die Evang. deshalb unangefochten Hesse , umb dessen Entliehe Erklä¬
rung , man Zum höchsten pitten . . . thuet.

[4 . ] Undt weylen Siterdorff Auch unwidersprächlich im Landtsfriden [von 1551]
begriffen . Jhr Frst . Gn. von St : Gallen [Abt Gallus Alt]  aber die Evang.

ß
umb das nit huet Abziechen würcklich abstraffen last , wirdt dessen Ab¬
schaffung auch gantz einständig begert [- Sitterdorf war eine Herrschaft
der Abtei St . Gallen - ]

[5 . ] Ferner wirdt auch von den Cath . in der Graffschafft Baden An der Evang.
Feyr : undt Festtägen nit gefeyret , da es doch der Frauenfeldische Ab¬
scheidt vom [17. ] Augusto 1625 [- Tagsatzung der VII den Thurgau reg.

9 .
Orte - ] usstruckhenlich vermag, desswegen ess Ihnen billich auch geboten
werden solle.

[6 . ] So danne hat . . . Zürich mit allem gebärenden respect Jhr Frstl . Gn. den
herren Bischoff Zue Costantz [- 1655 war dies Franz Johann , Vogt von
Prassberg - Summerau - ] Zue underschidtlichen mahlen er-
suechen lassen , den Evangelischen Zue Horn [einer bischöflich - konstanzi-
schen Herrschaft ] einen eignen Schulmeister , so Sy under Jhnen selber
habent , Zue bewilligen , damit die Arme Kinder nit ein gantze Stundt weg
gen Arben [=Arbon] in die Schule gehen müessent , welcher sonderlich bey
gefromem undt nassem Wetter , wegen viller Stägen , mit nit geringer sorg



der Eltern , undt der Kindern ge fahr bestehen thuet ete . [ - diese Forde-
10

rung wurde u . a . 1654 und 1655 gestellt - ]

[7 . ] Dessgleichen mit den Evangelischen Zue Steinebrunnen [=Steinebrunn ] im

Egnach wegen bisshäriger Verwaltung ihres Capellengüetleins Kein Neüwe-

rung für Zue nemen , sonder dasselbig weiter Wie bisshar , under ihren han-

den Zuelassen etc . Aber beeder Sachen halb were bisshar der unzweiffen-

lich verhoffte Effect nit erfolget , desswegen auch übrige [im TG reg . ]

. . . Ohrt ernstlich gebetten werdent , Jhr Fürstlich Gn. Zue solcher bil-

lichmässiger Willfahr ohne Längeren Verzug freündt : Eidtg . Zueverleiten

etc . [ - Steinebrunn gehörte zur bischöflich - konstanzischen Herrschaft

Egnach - ] " .
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